
 
 
Siedlervereinigung Hof-Süd e.V. ♦ Moschendorfer Str. 80 ♦ 95032 Hof 
 
 

 
 

 Einladung 
 

zu einer außerordentlichen 
 

Mitgliederversammlung  
 

am Freitag, dem 12. Mai 2023 um 18:30 Uhr 
in die Gaststätte „VfB-Heim-Moschendorf“ 

Epprechtsteinstraße 1, 95032 Hof 
 

 

Liebe Siedlerinnen,                               02. April 2023 
liebe Siedler, 
 
die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen hat am 17.03.2023 stattgefunden. 
 
Für die von uns geplante Satzungsänderung ist ein Beschluss einer Mitglieder- 
versammlung notwendig. 
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Punkte, die geändert werden sollen: 
 
Aufgrund der Gemeinnützigkeit und Vorgaben des Finanzamtes Hof, sowie eines 
Antrages liegt vorliegender Vorschlag zur Satzungsänderung, der Satzung vom 12. 
März 1993 mit Satzungsänderung vom 11. Mai 2011, vor 
 

 
Bisher 

 
Ergänzung und Änderung der 
Satzung 

§ 2 Abs. 2 c 
 
Förderung und Pflege des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens in 
der Gemeinschaft 

§ 2 Abs. 2 c 
wird ersatzlos gestrichen 
(fällt nicht unter die Gemeinnützigkeit) 

§ 2 Abs. 5 
 
Bei Auflösung des Vereins fällt das 
Vereinsvermögen nach Erfüllung der 
Verbindlichkeiten der Stadt Hof zu, die 
es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat. 
 

§ 2 Abs. 5 
 
Bei Auflösung des Vereins oder 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, 
fällt das Vereinsvermögen nach 
Erfüllung der Verbindlichkeiten der Stadt 
Hof zu, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. 
 

1. Vorsitzender – Dieter Busch 

Moschendorfer Str. 80, 95032 Hof 

Tel. 09281 / 51577 

 

2. Vorsitzende – Christel Merz 

Moschendorfer Str. 70, 95032 Hof 

Tel. 09281 / 51435 

 

Hauptkassier – Peter Wolf 

95185 Gattendorf, Waldfrieden 2 

Tel. 0174 / 4300921 

 

Schriftführerin – Christa Brychzy 

Alsenberg 52, 95032 Hof 

Tel. 09281 / 51964 

                Achtung! 
             Anfangszeit: 
               18:30 Uhr 



§ 6 Vorstand 
1) Er besteht aus dem 1. Vorsitzenden, 
dem 2. Vorsitzenden und dem 
Hauptkassier. Jedes Mitglied des 
Vorstandes ist zur Alleinvertretung des 
Vereins berechtigt. Alle Erklärungen, 
durch die dem Verein Verpflichtungen 
entstehen können, bedürfen der 
Schriftform und müssen von mindestens 
2 Vorstandsmitgliedern unterzeichnet 
sein. Letzterer Satz gilt nur im 
Innenverhältnis. 
 
 

2) Der Vorstand wird von der 
Mitgliederversammlung für die Zeit von 
2 Jahren mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewählt. Er 
bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

§ 6 Vorstand 
1) Er besteht aus dem 1. Vorsitzenden, 
dem 2. Vorsitzenden, dem / der 
Schriftführer / in und dem 
Hauptkassier. Jedes Mitglied des 
Vorstandes ist zur Alleinvertretung des 
Vereins berechtigt. Alle Erklärungen, 
durch die dem Verein Verpflichtungen 
entstehen können, bedürfen der 
Schriftform und müssen von mindestens 
2 Vorstandsmitgliedern unterzeichnet 
sein. Letzterer Satz gilt nur im 
Innenverhältnis. 
 

2) Der Vorstand wird von der 
Mitgliederversammlung für die Zeit von 
3 Jahren mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewählt. Er 
bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

 
§ 7 Der Verwaltungsrat 
1) Er besteht aus dem Vorstand, dem 
Schriftführer und mindestens 3 
Mitgliedern. Die Mitglieder des 
Verwaltungsrates werden von der 
Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von 2 Jahren gewählt. 
 
 

2) Für den Vorsitzenden, dem 
Hauptkassier und dem Schriftführer 
kann jeweils ein Stellvertreter mit 
einfacher Mehrheit auf die Dauer von 2 
Jahren gewählt werden. 

 
§ 7 Der Verwaltungsrat 
1) Er besteht aus dem Vorstand, dem / 
der Schriftführer / in und mindestens 3 
Mitgliedern, muss jedoch immer eine 
ungerade Anzahl haben. Die Mitglieder 
des Verwaltungsrates werden von der 
Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von 3 Jahren gewählt. 
 

2) Für den Vorsitzenden, dem 
Hauptkassier und dem / die Schriftführer 
/ in kann jeweils ein Stellvertreter mit 
einfacher Mehrheit auf die Dauer von 3 
Jahren gewählt werden. 

 
§ 10 Revisoren und Revision 
 
1) Die Mitgliederversammlung wählt 
zwei Revisoren auf die Dauer von 2 
Jahren 
 

 
§ 10 Revisoren und Revision 
 
1) Die Mitgliederversammlung wählt 
zwei Revisoren auf die Dauer von 3 
Jahren 
 

 
Tagesordnungspunkte: 
 
1.   Begrüßung 
2.   Verlesen der ergänzten und veränderten Satzung 
3.   Abstimmung der ergänzten und veränderten Satzung. 
4.   Bekanntgabe der Abstimmung 
 

Die gesamte Vorstandschaft würde sich über einen zahlreichen Besuch sehr freuen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Siedlervereinigung Hof-Süd e.V. 
 

   Dieter Busch 
   1. Vorsitzender 


